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(2) Jugendliche Untersuchungshäftlinge müssen räum
lich getrennt von Erwachsenen und von verurteilten 
Jugendlichen untergebracht werden.

FÜNFTER ABSCHNITT 

H A U P T V E R F A H R E N  

§ 38

Die Eltern und sonstigen Erziehungspflichtigen haben 
als die für die Erziehung verantwortlichen Personen 
an der Hauptverhandlung teilzunehmen. Die allgemei
nen Vorschriften über die Ladung von Zeugen und die 
Folgen des Ausbleibens gelten entsprechend. Aus be
sonderen Gründen kann von der Ladung der Er
ziehungspflichtigen abgesehen werden.

§ 39
Stellung der Erziehungspflichtigen

(1) Soweit der Beschuldigte ein Recht darauf hat, ge
hört zu werden, Fragen und Anträge zu stellen oder 
bei Untersuchungen anwesend zu sein, steht dieses 
Recht auch den Erziehungspflichtigen zu.

(2) Ist eine Mitteilung an den Jugendlichen vorge
schrieben, so soll die entsprechende Mitteilung an die 
Erziehungspflichtigen gerichtet werden.

(3) Das Jugendgericht kann diese Rechte den Er
ziehungspflichtigen entziehen, wenn sie an der Ver
fehlung des Jugendlichen beteiligt sind oder ein Miß
brauch dieser Rechte zu befürchten ist.


